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Erwägungen

E. 1
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann wegen Rechtsverletzungen
gemäss Art. 95 und 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von
Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Indes prüft es, unter Berücksichtigung der
allgemeinen Begründungspflicht der Beschwerde (vgl. Art. 42 Abs. 1 BGG ), grundsätzlich
nur die geltend gemachten Rügen, sofern die rechtlichen Mängel nicht geradezu
offensichtlich sind ( BGE 141 V 234 E. 1 S. 236).

E. 2
Streitig und zu prüfen ist, ob das kantonale Gericht zu Recht keine Parteientschädigung
zugesprochen hat. Das kantonale Gericht erwog unter Hinweis auf BGE 118 V 139 E. 2a S.
140, ein Anspruch auf eine Parteientschädigung bestehe - anders als im Verfahren vor
Bundesgericht - nicht. So liege hier keine anwaltlich oder fachlich besonders qualifizierte
Vertretung vor.

E. 3.1
Das Verfahren vor den kantonalen Versicherungsgerichten richtet sich in den Schranken
von Art. 61 ATSG nach kantonalem Recht (Urteil 8C_533/2016 vom 18. Oktober 2016 E.
6.1.1 mit Hinweis). Nach Art. 61 lit. g ATSG hat die obsiegende Beschwerde führende
Person im Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht Anspruch auf Ersatz der
Parteikosten; diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf
den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des
Prozesses bemessen (ebenso § 7 Abs. 3 der solothurnischen Verordnung des Kantonsrates
über das Verfahren vor dem Versicherungsgericht und über die Organisation und das
Verfahren der Schiedsgerichte in den Sozialversicherungen vom 22. September 1987 [BGS
125.922]). Ob und unter welchen Bedingungen eine obsiegende Partei beim kantonalen
Gericht Anspruch auf Parteikosten hat, ist Sache des Bundesrechts und hängt einerseits vom
Ausgang der Streitigkeit und andererseits vom Anspruchsberechtigten ab; eine
berufsmässige Vertretung durch einen Anwalt wird dabei nicht vorausgesetzt (vgl. Urteil
8C_546/2018 vom 9. Oktober 2018 E. 5.1 mit Hinweisen; BGE 135 V 473 E. 3.1 S. 477;
vgl. auch UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N 196 zu Art. 61 ATSG ).
Insoweit eine kantonale Gesetzgebung im Widerspruch dazu eine solche Einschränkung
vorsehen sollte, verletzte dies Bundesrecht. Mit Blick darauf hat die Vorinstanz - einzig
unter Hinweis auf die zu aArt. 85 Abs. 2 lit. f AHVG ergangene Rechtsprechung (bzw. auf
BGE 118 V 139 E. 2a S. 140) - zu Recht erwogen, ein Anspruch auf Parteientschädigung



bestehe (neben einer anwaltlichen) auch bei einer (besonders) qualifizierten Vertretung.
Nicht gefolgt werden kann dem kantonalen Gericht insoweit, als es - anders als das
Bundesgericht explizit im Urteil 9C_527/2018 vom 25. Januar 2019 (zur Verbindlichkeit
von Rückweisungsentscheiden vgl. BGE 135 III 334 E. 2 S. 335; ULRICH
MEYER/JOHANNA DORMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl.
2011, N. 18 zu Art. 107) - eine qualifizierte Vertretung und damit den Anspruch auf eine
Parteientschädigung verneinte. Die Sache ist an das kantonale Gericht zurückzuweisen,
damit es die Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren unter Berücksichtigung
der diesbezüglichen Ausführungen im Urteil 9C_527/2018 neu festsetze.

E. 3.2
Nicht näher einzugehen ist auf den Antrag, die Vorinstanz sei anzuweisen, die im
bundesgerichtlichen Verfahren zugesprochene Parteientschädigung explizit auszuweisen.
Der Anspruch darauf geht direkt aus dem Rückweisungsurteil hervor und bedarf keiner
zusätzlichen Erwähnung im kantonalen Entscheid.

E. 4
Die Beschwerde ist offensichtlich begründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren nach
Art. 109 Abs. 2 lit. b BGG erledigt wird. Auf einen Schriftenwechsel wird angesichts des
Verfahrensausgangs, der auf unverrückbaren Tatsachen und klarer Rechtslage beruht (vgl.
E. 3.1 hievor), verzichtet. Die Einholung einer Vernehmlassung käme einem
formalistischen Leerlauf gleich und würde nur weitere Kosten verursachen ( Art. 102 Abs.
1 BGG ; vgl. auch Urteile 9C_285/2017 vom 15. Mai 2017 E. 4 und 9C_230/2014 vom 18.
Dezember 2014 E. 4).

E. 5
Die unterliegende Beschwerdegegnerin hat die Gerichtskosten zu tragen ( Art. 66 Abs. 1
BGG ). Sie hat der durch einen Treuhänder qualifiziert vertretenen Beschwerdeführerin
eine reduzierte, mit Blick auf den eingeschränkten Streitgegenstand angemessene
Parteientschädigung auszurichten ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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